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Be i t r i t t se rk lä rung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Land (nur bei Wohnsitz im Ausland)

Telefon (privat/dienstlich)

E-Mail

Geburtsdatum Krankenkasse

Nationalität

Geschlecht ■■ weiblich / ■■ männlich

Beschäftigungsdaten
■■ Arbeiter/in ■■ Angestellte/r
■■ Beamter/in ■■ DO-Angestellte/r
■■ Selbstständige/r ■■ freie Mitarbeiter/in

■■ Vollzeit
■■ Teilzeit Anzahl Wochenstd.
■■ Arbeitslos
■■ Wehr-/Zivildienst bis
■■ Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis
■■ Schüler/in-Student/in bis
■■ Praktikant/in bis
■■ Altersteilzeit bis
■■ Sonstiges

Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Personalnummer

Branche ausgeübte Tätigkeit

■■ ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Werber/in:
Name

Vorname

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr                                      Monat/Jahr 

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die Gewerkschaft, den jeweiligen satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren bzw. im Gehalts-/
Lohnabzug

■■ monatlich  ■■ vierteljährlich  ■■ halbjährlich  ■■ jährlich

einzuziehen.

Name des Geldinstituts, in Filiale

Bankleitzahl Kontonummer

Name des Kontoinhabers

Datum/Unterschrift des Kontoinhabers

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- bzw. Gehaltsgruppe lt. Tarifvertrag

Tätigkeits-/Berufsjahr

Bruttoeinkommen

DM

Monatsbeitrag

DM

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di- Satzung pro Monat 1%
des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeld-
bezieher/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5 % des regel-
mäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt DM 5,- monatlich.
Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfeempfänger/innen
beträgt der Beitrag  DM 5,- monatlich.
Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum Unterschrift

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbe-
stimmung des Mitgliedsverhältnisses und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der
jeweiligen Fassung.



§ 14 Höhe der Beiträge

1. Mitglieder im Beschäftigungsverhältnis
zahlen jeweils ein Prozent ihres regelmäßi-
gen monatlichen Bruttoverdienstes bzw.
ihrer regelmäßigen monatlichen
Ausbildungsvergütung als Mitgliedsbeitrag
pro Monat. Zum regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienst bzw. zur
Ausbildungsvergütung werden
Einmalzahlungen wie Urlaubsgeld,
Weihnachtsgeld und Jahresprämie sowie
unregelmäßige Schicht- und
Erschwerniszuschläge nicht gezählt.

2. Für Rentner/innen,
Pensionäre/innen,Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose
beträgt der Monatsbeitrag 0,5 Prozent des
regelmäßigen Bruttoeinkommens aus dem
Gesamteinkommen, das einen Ursprung in
einem Arbeits-, Dienst- oder Amtsverhältnis
hat. Der Mindestbeitrag beträgt DM 5,-
monatlich.

3. Für die nachfolgenden Gruppen gilt
jeweils folgende Beitragshöhe:

a) Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen,
Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende,
Erziehungsgeldempfänger/innen und
Sozialhilfeempfänger/innen zahlen jeweils
einen Betrag von monatlich DM 5,- .

b) Freie Mitarbeiter/innen, selbstständig, frei-
beruflich oder als arbeitnehmerähnliche
Personen Tätige zahlen jeweils einen Beitrag
in Höhe von einem Prozent ihrer Einkünfte
aus Tätigkeiten im Organisationsbereich von
ver.di. Berechnungsgrundlage ist der
Monatsdurchschnitt der steuerpflichtigen
Einkünfte oder 75 Prozent der monatlichen
Bruttoeinnahmen. Ist auf dieser Grundlage
eine Beitragsberechnung nicht möglich, 
wird ein Beitrag von mindestens DM 30,-
festgesetzt.

c) Mitglieder in abhängiger Beschäftigung
mit stark schwankendem monatlichen
Einkommen zahlen einen Beitrag in Höhe
von einem Prozent ihres monatlichen
Bruttoverdienstes. Bereitet der Nachweis
ihres monatlichen Bruttoarbeitseinkommens
Schwierigkeiten, so wird der
Monatsdurchschnitt aus dem letzten
Bruttojahreseinkommen, abzüglich von
Einmalzahlungen im Sinne von Absatz 1 Satz
2, zugrunde gelegt.

d) Für Mitglieder im
Versicherungsaußendienst gilt c) entspre-
chend.

4. Ein höherer freiwilliger Mitgliedsbeitrag
kann geleistet werden.

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, die
Berechnungsgrundlage ihrer Beitragspflicht
auf Verlangen nachzuweisen. Kommt ein
Mitglied einem solchen Verlangen nicht
nach, wird seine Beitragspflicht auf der
Grundlage einer geschätzten
Berechnungsgrundlage ermittelt.

6. Die Mitgliedsbeiträge werden vom
Bundesvorstand eingezogen und entspre-
chend der vom Gewerkschaftsrat erlassenen
Budgetierungsrichtlinie verteilt.

7. Über die Veränderung der
Mindestbeiträge und die Anpassung von
Beiträgen gemäß Absatz 3 entscheidet der
Gewerkschaftsrat.

8. Die Einzelheiten der Beitragsbemessung
und des Beitragsverfahrens werden in einer
vom Gewerkschaftsrat zu erlassenden
Richtlinie geregelt.

Auszug  aus  de r  ve r.d i - Sa t zung


